
Traktandum 4 Genehmigung der Jahresrechnung 2022 
 Holzhandelsbetrieb Wagenrain 
 
Anlässlich der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 22. November 2021 haben die Stimm-
berechtigten die Gründungsverträge und Anstaltsordnungen des Forstbetriebs Wagenrain 
und des Holzhandelsbetriebs Wagenrain genehmigt und somit den Gründungen der selb-
ständigen öffentlich-rechtlichen Gemeindeanstalten per 01. Januar 2022 zugestimmt. 
 
Gemäss Art. 21 der Anstaltsordnungen der selbständig öffentlich-rechtlichen Gemeindean-
stalt Holzhandelsbetrieb Wagenrain hat die Geschäftsführung die Jahresrechnung, den Be-
richt mit Antrag der Kontrollstelle sowie allfällige Anträge auf Kapitalanlagen oder auf Ge-
winnausschüttung den Gemeindeversammlungen der Trägergemeinden zur Zustimmung zu 
unterbreiten. 
 
Die Kontrollstelle hat die Rechnung des Jahres 2022 des Holzhandelsbetriebs Wagenrain 
geprüft und in allen Teilen für richtig befunden. 
 
Wir verweisen auf die Detailzahlen, welche ab sofort auf der Gemeindewebseite www.wal-
tenschwil.ch publiziert sind. Falls Sie die gedruckten vollständigen Versionen auf Papier er-
halten möchten, melden Sie sich bitte bei unserer Finanzverwaltung (Tel. 056 619 18 30 
oder finanzverwaltung@waltenschwil.ch). Wir werden Ihnen die Unterlagen umgehend zu-
stellen. 
 
 
Antrag 
 
Der Gemeinderat stellt den Antrag, die Jahresrechnung 2022 des Holzhandelsbetriebs Wa-
genrain sei zu genehmigen. 
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